BIBERACH

klein. stark. oberschwabisch.

Amtliche Bekanntmachung
der Verwaltungsgemeinschaft Biberach

Flachennutzungsplan 2035 - 1. Anderung - Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Biberach (VG Biberach) hat in
offentlicher Sitzung am 20. Dezember 2023 gemal3 § 2 Abs. 1. BauGB die Einleitung des Verfahrens
zur 1. Anderung des Flachennutzungsplanes 2035 beschlossen. Grund dafiir sind Anderungen von
Planflachen in der Gemeinde Attenweiler, der Stadt Biberach und der Gemeinde Maselheim.

Nach der friihzeitigen Beteiligung wurden einige Flachen gestrichen oder vergroRRert. Die geplanten
Flachen sind wie folgt im Entwurf FNP 2035 - 1. Anderung dargestellt:

o Attenweiler: Aufnahme der Wohnbauflache ,Aspenacker” und Aufgabe der geplanten
Wohnbauflache ,Ziegelacker”

e Biberach: Neuausweisung einer gewerblichen Bauflache, bisher Sonderbauflache im
Bereich des Gebietes , Brunnadern“

e Maselheim: Aufnahme von Sonderbauflachen fiir Solarenergie in Laupertshausen
»Solarenergie — Oberer Schleifweg“ und in Sulmingen ,Solarenergie Wanne“ und
»Solarenergie — Romersbiihl, bisher landwirtschaftliche Flachen.

Die Verwaltungsgemeinschaft Biberach besteht aus der Stadt Biberach und den Gemeinden
Attenweiler, Eberhardzell, Hochdorf, Maselheim, Mittelbiberach, Ummendorf und Warthausen. Der
raumliche Geltungsbereich der Planungen zur 1. Anderung umfasst die Gemarkungen der Stadt
Biberach sowie der Gemeinden Attenweiler und Maselheim.

Einsichtnahme im Internet und 6ffentliche Auslegung des Entwurfs
Der Planentwurf der 1. Anderung des Flachennutzungsplanes 2035 mit der Begriindung, dem

Umweltbericht und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
kann in der Zeit vom

8. Juli 2024 bis zum 9. August 2024 (je einschlieBlich)

auf der Seite der Stadt Biberach unter https://biberach-riss.de/offentliche-Beteiligungsverfahren/
digital abgerufen werden.

Zusatzlich zur Veroffentlichung im Internet liegen alle Unterlagen innerhalb dieser
Veroffentlichungsfrist im Flur des Stadtplanungsamtes Biberach, MuseumstrafRe 2, 88400 Biberach
an der RiR, wahrend der iiblichen Offnungszeiten zur Einsicht aus. Der barrierefreie Zugang befindet
sich im Innenhof des Gebaudes Museumstralle 2.


https://biberach-riss.de/öffentliche-Beteiligungsverfahren/

Bestandteil der veroffentlichten Unterlagen sind auch die bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfiigbar:

Umweltbericht mit Gebietssteckbriefen mit Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden
Umweltauswirkungen, insbesondere auf die Umweltschutzgiter Mensch, Tiere, Pflanzen,
biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kultur- und Sachgiter und
moglichen Wechselwirkungen. Einbezogen wird dabei auch die Thematik des Artenschutzes.
Eingegangene Stellungnahmen zu den Aspekten Landwirtschaft, Landschaftsbild,
Landschaftsschutz, Wasser, Starkregen, Artenschutz, Naturschutz, Flachenverbrauch und
Klimaschutz.

Moglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme

Wahrend der Dauer der Veroffentlichungsfrist konnen Stellungnahmen abgegeben werden. Die
Abgabe soll elektronisch per E-Mail an stadtplanungsamt@biberach-riss.de erfolgen. Bei Bedarf

konnen Stellungnahmen auch schriftlich an Stadt Biberach, Stadtplanungsamt, Museumstral3e 2,

88400 Biberach, oder miundlich zur Niederschrift eingereicht werden. Da das Ergebnis der

Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers

zweckmaRig.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen konnen bei der Beschlussfassung liber den
Flachennutzungsplan unberucksichtigt bleiben, sofern die Stadt Biberach deren Inhalt nicht
kannte und nicht hatte kennen missen und deren Inhalt fiir die RechtmaRigkeit des
Flachennutzungsplans nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 6 BauGB).

Hinweis zum Verbandsklagerecht von Umweltverbanden:

GemaR § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3
S.1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach

§ 7 Abs. 2 UmwRG gemaR § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die
sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hatte
geltend machen kénnen.

Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e
DSGVOi. V. m. § 3 BauGB. Sofern eine Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben wird,
erfolgt keine Mitteilung Uber das Ergebnis der Prufung.

Biberach an der RiR, 28.06.2024

Christian Kuhlmann
Burgermeister
Online bereitgestellt am 6. Juli 2024
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